
  

                            
 

EINWOHNERGEMEINDE DEITINGEN 
SCHULE 
 
 

Weisung: Benutzung elektronischer Geräte 
 

 

Grundsatz: Elektronische Geräte bleiben zu Hause. 
 
 

 
 
 

Die Benutzung elektronischer Geräte wie Handys, Smartphones, i-Pods u.a. ist in der 
Schule Deitingen während den Unterrichtszeiten und Pausen sowie unmittelbar vor 
und nach dem Unterricht auf dem Schulhausareal verboten (Ausnahme: Gezielter 
Einsatz im Rahmen des Medienunterrichts). 
 
 
In Notfällen kann nach Absprache mit einer Lehrperson das Schulhaustelefon benutzt 
werden. 
 
 
Wünschen Eltern, dass ihr Kind nach der Schule (in einem Freizeitverein beispielsweise) 
telefonisch erreichbar ist, muss das mitgebrachte Handy ausgeschaltet sein. 
 
 
Bei Exkursionen, Lagern und Projektwochen bestimmt die verantwortliche Lehrperson, ob 
Mobiltelefone und tragbare elektronische Mediengeräte eingeschaltet werden können 
oder ausgeschaltet werden müssen. Die Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, sich 
an die Anweisungen der Lehrpersonen zu halten. 
 
 
Bei Widerhandlung wird das Gerät eingezogen, der Klassenlehrperson ausgehändigt  und 
am Ende des Schultages zurückgegeben. 
Bei wiederholter Widerhandlung muss das eingezogene Gerät von den Eltern bei der 
Klassenlehrperson abgeholt werden. 
 
 
Für gestohlene und kaputte Handys übernimmt die Schule keine Haftung. 


